
 

 

Einwohnergemeinde  

Brislach 
 

 
 
 
 
 

Todesfall – 
 

was ist zu tun? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte aufbewahren ++ Bitte aufbewahren ++ Bitte aufbewahren ++ Bitte aufbewahren 

 
 

Stand: 21. Mai 2021 



Seite 2 
 
 
 
Werte Brislacherinnen, 
werte Brislacher 
 
Die meisten von uns kommen früher oder später in die Lage, einen Todesfall zu regeln. Wir 
möchten Ihnen nachstehend den Ablauf in unserer Gemeinde bekannt geben. Zusätzlich 
vermitteln wir Ihnen einige wissenswerte Anhaltspunkte, die Ihnen bei der Abwicklung von 
allgemeinem Nutzen sein können. 
 
 
Das Pfarramt Brislach, Telefon 061 781 42 03, ist zu orientieren, damit ins „End“ geläutet wird, 
auch wenn es sich um einen Andersgläubigen handelt.  
Sollte das Pfarramt nicht besetzt sein: Telefon 061 781 28 26 (privat) Pfarreisekretärin Liliane 
Stebler-Schmid. 
Sollte die Pfarreisekretärin nicht erreicht werden können, ist Frau Rita Jeger, Sakristanin, 
Telefon privat: 061 781 22 70, anzurufen. 
 
 

Formalitäten 
 
 

Todesfall zu Hause – wie gehe ich vor? 
1. Angehörige verständigen einen Arzt, der den Tod bestätigt und dieser stellt die ärztliche 

Todesbescheinigung aus.  
2. Mit der Gemeindeverwaltung Kontakt aufnehmen: Telefon 061 789 92 92.  

Die ärztliche Todesbescheinigung ist im Original mitzubringen. Die Gemeindeverwaltung 
wird diese Unterlagen ans Zivilstandsamt weiterleiten. 

3. Die Gemeindeverwaltung organisiert zusammen mit den Hinterbliebenen die Bestattung (Art 
der Bestattung, Überführung, Erdbestattung, Kremation, amtliche Publikation) 

4. Das Pfarramt ist zur Festlegung eines Beerdigungstermins zu kontaktieren. 
 

Todesfall im Spital oder Alters- und Pflegeheim 
1. Das Pflegepersonal kennt sich bezüglich des Vorgehens bei Todesfällen gut aus. Die 

ärztliche Todesbescheinigung sowie die Todesanzeige – jeweils im Original – werden vom 
Spital/Alters- und Pflegeheim an das zuständige Zivilstandsamt geschickt. Die Angehörigen 
erhalten jeweils eine Kopie.  

2. Weiteres Vorgehen Analog Punkt 2, Todesfall zu Hause. Es ist die Kopie der ärztlichen 
Todesbescheinigung mitzubringen. 

 

Unfalltod / Suizid 
1. Bei einem aussergewöhnlichen Todesfall muss die Polizei beigezogen werden. Die Polizei 

benachrichtigt den zuständigen Amtsarzt und der/die Verstorbene wird in die 
Gerichtsmedizin zur Abklärung der Todesursache überführt. Diese Untersuchung kann 
einige Tage in Anspruch nehmen. 

2. Der/Die Verstorbene wurde freigegeben. Weiteres Vorgehen Analog Punkt 2, Todesfall zu 
Hause. Es ist die Kopie der ärztlichen Todesbescheinigung mitzubringen. 

 

Inventaraufnahme 
Das Erbschaftsamt Basel-Landschaft wird sich mit den Angehörigen zur Aufnahme des Erb-
schaftsinventars in Verbindung setzen. 
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Von Amtes wegen werden informiert 

 Das zuständige Zivilstandsamt 

 Erbschaftsamt 

 Die Renten ausrichtende Ausgleichskasse.  
(Informationen seitens Angehörigen an die Gemeindeverwaltung bezüglich betreffender 
Ausgleichskasse ist hilfreich, jedoch nicht zwingend notwendig.) 

 

Private  

 Orientierung von Verwandten und Freunden. 

 Einsargung der/des Verstorbenen in die Wege leiten, soweit nicht durch veranlasste 
Kremation bereits erfolgt. Diesbezüglicher Auftrag an Sarglieferanten oder 
Bestattungsunternehmen. 

 Todesanzeigen abfassen, drucken lassen und verschicken und allenfalls in den Zeitungen 
erscheinen lassen. 

 Besorgung von Trauerkleidern 

 Bestattungsfeierlichkeiten: Gottesdienstgestaltung, Leichenmahl, Grabredner, Vereine, 
Musik usw. 

 Danksagungskarten abfassen, drucken lassen und verschicken, evtl. in den Zeitungen 
publizieren. 

 Benachrichtigung an: 
o den Arbeitgeber 
o die Versicherungen 
o die Krankenkasse 
o die Pensionskasse 
o die Bank/Post 
o Militär/Zivilschutz 
o Wohnungsvermieter 
o Vereine / Institutionen 
o Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften  
o usw.  

 
 
 
 
Zur Beantwortung weiterer Fragen steht Ihnen unser Gemeindeverwalter, Samir Stroh,  
Telefon 061 789 92 90, gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeindeverwaltung 
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Nützliche Adressen 
 
Ärztlicher Notfalldienst 061 261 15 15 

Gemeindeverwaltung Brislach 061 789 92 92 

 

Bestattungsunternehmen 

Borer German GmbH, Büsserach 061 781 18 97 

Bürgin & Thoma, Laufen 061 763 04 30 

Hans Heinis AG, Laufen 061 763 70 20 

Käch AG, Dornach 061 706 56 55 

Pally Bestattungsdienst, Meltingen 061 791 93 33 

Doris Passalacqua, Laufen 061 761 30 50 

Voggensperger Bestattungen, Bättwil 061 713 08 88 

Walser Bestattungen, Erschwil 061 781 11 03 

 

Kirchen 

Röm.-kath. Kirchgemeinde Brislach 061 781 42 03 

Evang.-ref. Kirchgemeinde Laufental 061 761 40 43 

Christ.-kath. Kirchgemeinde Laufen 061 761 12 93  


